









































































	Feur Ordnung Eines Erbarn Raths der Stadt Zwickaw
	Titelblatt
	[Ohne Titel]
	Wo des Raths fewrleitern und Schutzbreter sollen gefunden werden.
	Leuchtpfannen Im ersten Viertel.
	Schutzbreter im ersten Viertel.
	Von der Bürger heuser.
	Fewergereth der Bürger.
	Von besichtigung der fewerstedte allenthalben/ wie die genant.
	Buß oder straff derjenigen/ bey denen fewer außkömpt.
	Von fewer zu beleuten.
	Wann zwey Fewer zugleich auffgiengen/ oder so eines an einem ort auffgangen/ und alsbalden hernach an einem andern ort noch eines gesehen würde.
	Wer zum fewer lauffen und wehren sol.
	Die Thor zu vorwahren.
	Die Thor und stadtmawer zuvorwahren.
	Die liederne eymer zum fewer zu tragen.
	Niedere Kornhauß.
	Kornhaus am Frawenthor.
	Schüthauß.
	Ober und Fleischerpfort.
	Niedere pfort.
	Viertelsmeister.
	Leuchtlatern an den Eckheusern.
	Von den Bürgermeistern und Rathsherren.
	Welche RathsHerren zum fewer eilen/ und alda nottürfftige bestellung und anrichtung thun sollen.
	Gerichtsknechte/ Schröter und Circkler.
	Bürger unnd Bürgerssohne die eigene reisige pferde haben.
	Auffsehen uff den Thorm/ Kirch und Schuel.
	Die Wassergerinne auffm pflaster zuschützen/ und das wasser zum fewer zuleiten/ sampt anderen so dem anhengig.
	Von denjenigen so wagen- oder Karrenpferde halten.
	Des Raths Wagen-Pferde.
	In was gestalt es ein jeder in seinem Hause mit eilendem befehl zubestellen/ oder zu geschehen verlassen sol/ wenn er zum fewer leufft.
	Welche nicht schüldig seyn sollen zum fewer zu lauffen/ oder an die ort/ dohin sie sonsten beschieden seyn möchten.
	Fewerdiebe sollen ohne alle gnade ernstlich gestrafft werden.
	Von frembden Leuten/ so zum fewer kommen möchten.
	Wie man sich nach dem brandt verhalten sol.
	Solche unsere Ordnung/ ...



